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Anpassungsvorgänge bei der Besetzung 
von offenen Stellen durch Arbeitslose 

Ulrich Cramer* 

Aus gleichzeitig durchgeführten Abgangsstichproben von offenen Stellen und Arbeitslosen werden auf den 
Karteikarten enthaltene Merkmale ausgewertet. Das Profil der offenen Stellen und der darauf vermittelten 
Arbeitslosen wird- soweit es aus diesen Merkmalen erkennbar ist- miteinander verglichen. Ziel der Unter-
suchung sind weitere Erkenntnisse über die Wirtschaftszweigmobilität der Arbeitslosen, berufliche Flexibi-
litätsvorgänge auf Arbeitsplatz- und Arbeitskraftseite und die Konzessionsbereitschaft der Arbeitgeber hin-
sichtlich ihrer Anforderungen an Ausbildung, Alter, Geschlecht und Gesundheit. 
Insgesamt zeigt die Untersuchung, daß der größte Teil der Vermittlungen erst dann zustande kommt, wenn 
sich Arbeitgeber und Arbeitslose den Wünschen und Forderungen der anderen Seite in irgendeiner Form 
anpassen. Die wichtigsten Einzelergebnisse: 
- Nur 22,2% der (in Arbeit abgegangenen) Arbeitslosen nahmen ihre Tätigkeit wieder in dem Wirtschafts-

zweig auf, in dem sie vor Beginn der Arbeitslosigkeit gearbeitet hatten. 
- In 36,4% bzw. 56,1 % der untersuchten Vermittlungsfälle stimmte die zweistellige bzw. vierstellige Be-

rufskennziffer der offenen Stelle nicht mit dem Berufswunsch des Arbeitslosen überein. 
- Bei 13,9% der offenen Stellen mit Mindestaltersangabe wurde diese unterschritten, 21,2% der Stellen mit 

Höchstaltersangabe wurden durch Arbeitslose besetzt, die älter waren. 

- 12,7% der Stellen, für die eine abgeschlossene Berufsausbildung gefordert wurde, konnten durch Bewerber 
ohne eine derartige Qualifikation besetzt werden. Auf Facharbeiterstellen wurden zu 13,9% Nicht-
facharbeiter vermittelt. 

- Nur sehr selten dagegen wurden Stellen für Männer durch Frauen und umgekehrt Stellen für Frauen 
durch Männer besetzt. 

Für die Arbeitsmarktbeobachtung folgt daraus, daß die üblichen Strukturvergleiche von Arbeitslosen und 
offenen Stellen vor allem für berufsfachliche Teilarbeitsmärkte nur bedingt aussagekräftig sind und nicht zu 
voreiligen arbeitsmarktpolitischen Schlußfolgerungen verleiten sollten. Den Vermittler im Amt können 
diese Ergebnisse ermutigen, den vorhandenen Spielraum verstärkt zu nutzen und auch weiterhin Arbeitslose 
und offene Stellen zusammenzuführen, die nach einem ersten Blick auf die Karteikarten nicht ganz zueinander 
zu passen scheinen. 

Gliederung 
1. Problemstellung und methodische Basis 

2. Wirtschaftszweig-Mobilität der Arbeitslosen 

3. Berufliche Flexibilität 

4. Anforderungen der Arbeitgeber 
 

4.1 Ausbildung 
4.2 Geschlecht 
4.3 Alter 
4.4 Gesundheit 
4.5 Arbeitszeit 

5. Zusammenfassung 

1. Problemstellung und methodische Basis 
Anbieter von offenen Stellen auf der einen Seite und Arbeits-
lose auf der anderen Seite haben in der Regel bestimmte Ziel-
vorstellungen von potentiellen Bewerbern bzw. für sie inter-
essanten Arbeitsplätzen, die sich im Rahmen der auf dem 
Arbeitsmarkt vorhandenen Möglichkeiten nicht immer ver-
wirklichen lassen. In den Vermittlungsstellen der Arbeitsäm-
ter werden für offene Stellen und Arbeitslose Karteikarten ge-
führt, auf denen zahlreiche Merkmale fixiert sind, die diese 

* Dr. Ulrich Cramer ist Mitarbeiter im IAB. Der Beitrag liegt in der alleinigen 
Verantwortung des Autors. 

1) In konzentrierter Form findet man Ergebnisse der Flexibilitätsforschung in 
„Berufliche Flexibilität und Arbeitsmarkt“, QuintAB 7, Nürnberg 1977. Der 
Band enthält außerdem zahlreiche weiterführende Literaturhinweise. 

Zielvorstellungen in gewissem Umfang wiedergeben. Dazu 
gehören Berufs- und Wirtschaftszweigkennziffern, Alters-
und Geschlechtsangaben, Qualifikationsmerkmale, gesund-
heitliche Eignung und Vorstellungen über die Arbeitszeit. 
Objektiv schwer meßbare Merkmale wie das „Erscheinungs-
bild“ oder das ,,Auftreten“ eines Bewerbers einerseits und 
der „Ruf“ oder das „Betriebsklima“ einer Firma andererseits 
sind nicht vermerkt. Außerdem fehlen in den meisten Fällen 
die sicherlich in diesem Zusammenhang wichtigen Lohn- und 
Gehaltsangaben bzw. -Vorstellungen. Dennoch bleibt es auf-
schlußreich, einmal zu untersuchen, in welchem Umfang 
Arbeitslose bei der Wiedereinstellung beispielsweise Branche 
oder Beruf wechseln und in welchem Ausmaß Arbeitgeber 
bereit sind, ihre ursprünglichen Anforderungen an Qualifika-
tionen, Alter, Gesundheit und Arbeitszeit zu revidieren. 
Weiteres Wissen um derartige Flexibilitätsvorgänge1) relati-
viert die üblichen Strukturvergleiche zwischen offenen Stellen 
und Arbeitslosen und ermöglicht so eine realistischere Ein-
schätzung der Arbeitsmarktprobleme, die aus dem langfristi-
gen Strukturwandel der Volkswirtschaft oder auch konjunk-
turell bedingten Nachfrageschüben nach Arbeitskräften auf 
der einen Seite sowie von Veränderungen der Angebotsseite, 
die vom Bildungssystem her kommen, entstehen. 
Datenbasis dieser Untersuchung sind die im Herbst 1977 
durchgeführten Abgangsstichproben von Arbeitslosen und 
offenen Stellen. In 25 repräsentativen Arbeitsämtern wurden 
die Karteikarten der im Zeitraum vom 26.9. bis 7.10.1977 aus 
dem Bestand abgegangenen Arbeitslosen und offenen Stellen 
ausgewertet. Es waren dies 7795 offene Stellen und 14671 
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Arbeitslose2). Dabei gelang es, in 1690 ,,gemeinsamen“ Fäl-
len den abgegangenen offenen Stellen eindeutig die darauf 
vermittelten Arbeitslosen zuzuordnen, so daß für diese Fälle 
die Karteikartenmerkmale der offenen Stellen und der 
Arbeitslosen miteinander verglichen werden konnten. Diese 
Zahl erscheint angesichts von maximal 4872 möglichen Fällen 
(= vermittelte offene Stellen) gering, man muß jedoch be-
rücksichtigen, daß die Identifizierungsmerkmale Geburtsda-
tum und vierstellige Berufskennziffer auf der Arbeitslosen-
und (oder) auf der Offenen-Stellen-Datei nicht immer einge-
tragen waren. 
Diese rein technisch bedingte Auswahl führte aber zu keinen 
wesentlichen Verzerrungen. Die Ergebnisse der Untersu-
chung basieren zum Teil auf dieser neuen Datei, aber auch auf 
der ursprünglichen Offenen-Stellen-Datei, die im Vermitt-
lungsfall ebenfalls einige Angaben über den vermittelten 
Arbeitslosen enthält. Speziell zur Untersuchung der berufli- 

2) Weitere Ergebnisse dieser Stichproben sind veröffentlicht in: Cramer, U., R. 
Leupoldt, Laufzeit und Besetzung von offenen Stellen. Ergebnisse einer 
Abgangsstichprobe, in: ittAB 4/1978 und in diesem Heft in dem Beitrag von 
Egle, F., W. Karr, R. Leupoldt. 

3) Bezugsgröße sind nur diejenigen Arbeitslosen, die vor ihrer Arbeitslosigkeit 
gearbeitet haben (1421 Personen). 

4) Zu einem Ergebnis ähnlicher Größenordnung (33%) gelangte Brinkmann bei 16 
Wirtschaftszweigen für eine Bestandsstichprobe von Arbeitslosen, die ein Jahr 
später wieder erwerbstätig waren (vgl. Brinkmann, Chr., Arbeitslosigkeit und 
Mobilität, in: MittAB 2/1977; S. 209ff.). 

chen Mobilität von Arbeitslosen wurde außerdem die 
Arbeitslosendatei gesondert ausgewertet. 

2. Wirtschaftszweig-Mobilität der Arbeitslosen 
Nur 22,2% der (in Arbeit abgegangenen) Arbeitslosen neh-
men ihre Tätigkeit wieder in dem Wirtschaftszweig auf, in 
dem sie vor Beginn der Arbeitslosigkeit gearbeitet haben. 
Dieses Ergebnis wurde auf der Basis des dreistelligen Wirt-
schaftszweigschlüssels für die oben beschriebene – 1690 Fälle 
umfassende- kombinierte Datei aus Arbeitslosen- und Offe-
nen-Stellen-Merkmalen ermittelt3). Daß es sich beim Wechsel 
von einem Wirtschaftszweig zum anderen um größtenteils 
wesentliche Veränderungen und nicht nur um Scheinmobili-
tät in dem Sinn handelt, daß die meisten Abweichungen aus 
dem Zuordnungsspielraum der Wirtschaftszweig-Systematik 
resultieren, wird daran deutlich, daß 51 % derjenigen, die den 
Wirtschaftszweig wechselten, nunmehr sogar einer anderen 
Wirtschaftsabteilung zugerechnet werden müssen4). Ein 
starker Zusammenhang besteht auch zwischen dem Wechsel 
von Wirtschaftszweig und Beruf: Etwa ¾ derjenigen, die 
nach ihrer Arbeitslosigkeit eine Tätigkeit in einem anderen 
Wirtschaftszweig aufnehmen, wechseln dabei gleichzeitig 
den Beruf. Inwieweit es für einen Arbeitslosen eine Er-
schwernis darstellt, in einer anderen Branche zu arbeiten 
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bzw. für den Arbeitgeber problematisch ist, einen Branchen-
fremden einzustellen, konnte hier nicht untersucht werden, 
es scheint jedoch angesichts des hohen Mobilitätsgrades plau-
sibel, anzunehmen, daß ein Branchenwechsel in den meisten 
Fällen als normal und weniger schwerwiegend empfunden 
wird. 
Tabelle l zeigt für 10 Wirtschaftsabteilungen, woher die 
Arbeitslosen gekommen und wohin sie gegangen sind. 269 
(ca. 16%) sind vorher nicht erwerbstätig gewesen, verteilen 
sich aber fast genauso auf die Wirtschaftsabteilungen der of-
fenen Stellen wie alle Arbeitslosen. Auf die offenen Stellen, 
die mit vorher erwerbstätigen Arbeitslosen besetzt wurden, 
konnten im verarbeitenden Gewerbe, im Baugewerbe und in 
den Wirtschaftszweigen 700 bis 865 (sonstige Dienstleistun-
gen) etwa 36 bis 40% Arbeitslose einer anderen Wirtschafts-
abteilung vermittelt werden, während im Handel 55% und im 
öffentlichen Dienst sogar 83% aus anderen Wirtschaftsabtei-
lungen kamen. Diesen „Substitutionsraten“ aus der Sicht der 
Auftraggeber stehen nicht ganz so stark divergierende „Mo-
bilitätsraten“ der Arbeitslosen gegenüber: 38% der Arbeits-
losen aus dem verarbeitenden Gewerbe, 47% aus dem Bau-
gewerbe, 51 % aus dem Handel, 45% aus sonstigen Dienstlei- 

5) Vgl. dazu im einzelnen: Hofbauer, H,, P. König, Berufswechsel bei männlichen 
Erwerbspersonen in der Bundesrepublik Deutschland, in: MittAB 1/1973; S. 
38. 

stungsbereichen und 71% von Gebeitskörperschaften und 
Sozialversicherungen wechselten die Wirtschaftsabteilung. 

3. Berufliche Flexibilität 
In Kenntnis der generellen Problematik der Berufskennzif-
fern5) blieb angesichts der in der vorliegenden Untersuchung 
verwendeten Karteikarten-Merkmale dennoch nichts anderes 
übrig, als Aussagen über das Ausmaß beruflicher Flexibilität 
durch den Vergleich der Berufskennziffern zu gewinnen. Es 
konnte die ursprüngliche Offene-Stellen-Datei herangezogen 
werden, die in 4317 Fällen Angaben über den Zielberuf des 
Arbeitslosen und die Berufskennziffer der offenen Stellen 
enthielt. 
In 36,4% bzw. 56,1% der untersuchten Vermittlungsfälle 
stimmten die 2stellige bzw. 4stellige Berufskennziffer der of-
fenen Stelle und der Zielberuf (Berufswunsch) des eingestell-
ten Bewerbers nicht überein. Tabelle 2 zeigt anhand dieses 
insgesamt ausgeglichenen Systems von 4317 vermittelten Stel-
len, in welchen Berufen oder Berufsgruppen die Bewerber 
bzw. die Auftraggeber der offenen Stellen besonders flexibel 
reagierten oder reagieren mußten. Bei der Interpretation ist 
zu berücksichtigen, daß in der Tabelle die Vermittlungser-
gebnisse aller 25 Ämter der Stichprobe zusammengefaßt sind. 
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Dies wird der Grund dafür sein, daß für einige Berufe zwar 
die Zahl der Bewerber und die der freien Arbeitsplätze annä-
hernd übereinstimmt, dennoch nur ein Teil der Bewerber auf 
die entsprechenden Stellen vermittelt werden konnte. Unab-
hängig davon gab es vermutlich in den Bauberufen (BKZ 
44 – 47), bei Schlossern und Mechanikern (BKZ 25 – 30), 
Metallerzeugern und -bearbeitern (BKZ 19-24) und in den 
Berufsgruppen 01-05 (vor allem im Gartenbau) globale Be-
werberdefizite. So konnten von 417 Stellen für Bauberufe nur 
257 mit Bewerbern aus dieser Berufsgruppe besetzt werden, 
auf die restlichen 160 Stellen wurden berufsfremde Bewerber 
vermittelt. Im gewerblichen Bereich gibt es eine größere Zahl 
von Bewerbern, die als ,, Hilfsarbeiter ohne nähere 
Tätigkeitsangabe (BKZ 53)“, bei,,Montierern und Metallbe-
rufen, anderweitig nicht genannt (BKZ 32)“ oder als „Lager-
und Transportarbeiter (BKZ 74)“ eingeordnet werden. Diese 
Berufsgruppen haben offensichtlich eine Art Joker-Funk-
tion, indem sie die Bewerberdefizite in anderen Bereichen 
ausgleichen. In den Dienstleistungsberufen stimmen die Be-
rufskennziffern der Stellen und der Bewerber insgesamt bes-
ser überein als in den gewerblichen Berufen. Ursache hierfür 
kann eine ausreichende Zahl von Bewerbern in den einzelnen 
Berufsgruppen sein, aber auch das im Durchschnitt höhere 
Ausbildungsniveau. So stellt man fest, daß die zweistelligen 
Berufskennziffern von Stellen, bei denen eine Berufsausbil-
dung (gleich welcher Art) gefordert wird, mit der der einge-
stellten Bewerber in fast 85% der Fälle übereinstimmen. Aus 
Tabelle 3 ist zudem ersichtlich, daß bei steigenden Anforde-
rungen an Ausbildung und schulische Qualifikation die Fle-
xibilität abnimmt.6) Dieser Zusammenhang ist beim vierstel-
ligen Berufskennziffernvergleich allerdings weniger stark 
ausgeprägt, weil hier der Wechsel in benachbarte Berufe mit 
vielleicht gleichem oder ähnlichem Ausbildungsgang eben-
falls erfaßt wird. 

 

Die niedrigeren Flexibilitätsraten bei Stellen, die für Frauen 
ausgeschrieben sind, dürften auch auf die immer noch vor-
handene geringere berufliche Bandbreite von Frauen zurück-
zuführen sein. 
In der Flexibilitätsforschung ist es üblich, zwischen berufli-
cher Substitution und beruflicher Mobilität zu unterschei-
den7). Berufliche Substitution meint dabei die Anpassung der 
Arbeitsplätze, berufliche Mobilität die der Arbeitskräfte. Aus 
Tabelle 2 ist nicht ersichtlich, ob Anpassungen von Arbeits-
losen- oder Auftraggeberseite oder von beiden vorgenommen 
wurden. Da aber in der kleinen „gemeinsamen“ Datei Infor-
mationen über die ursprüngliche Berufskennziffer der offe-
nen Stelle, über den Berufswunsch der Arbeitslosen und die 
endgültige berufliche Einordnung des Arbeitslosen und damit 
gleichzeitig der offenen Stelle vorliegen, kann mit großer Si-
cherheit vermutet werden, daß die Konzessionsbereitschaft 
hinsichtlich der endgültigen beruflichen Tätigkeit des einge-
stellten Bewerbers offensichtlich auf Arbeitslosenseite größer 
war als bei den Arbeitgebern: In 52,4% der Fälle (vierstellig 
gemessen) verzichteten die Arbeitslosen auf ihren ursprüngli-
chen Berufswunsch, in 7,2 % der Fälle änderten die Arbeitge-
ber die Berufsangabe der offenen Stelle und in 40,4 % der Fälle 
kamen sich Arbeitslose und Arbeitgeber offenbar insoweit 
entgegen, daß die berufliche Tätigkeit des eingestellten Be-
werbers weder seinen ursprünglichen Zielvorstellungen noch 
denen des Arbeitgebers entsprach. Die Ergebnisse in Tabel-
le 2 spiegeln also eher Mobilitäts- als Substitutionsvorgänge 
wider. 

Berufliche Flexibilitätsvorgänge verringern die Laufzeit der 
offenen Stellen: Während Stellen mit derartigen Vorgängen 
im Durchschnitt nur 18,2 Tage im Bestand verblieben, wur-
den für die Stellen, bei denen nach der Vermittlung die (zwei-
stelligen) Berufskennziffern übereinstimmten, im Durch-
schnitt 27 Tage benötigt. Beruflicher Flexibilität kommt da-
mit auch eine nicht unbedeutende arbeitsmarktpolitische Be-
deutung zu. 
Daß Arbeitslose, die sich beruflich flexibel gezeigt haben, da-
gegen nicht kürzer arbeitslos waren als solche, die in ihrem 
ursprünglichen Beruf vermittelt werden konnten, liegt nicht 
etwa daran, daß die berufliche Mobilität die Dauer der 
Arbeitslosigkeit erhöht, sondern ist darauf zurückzuführen, 
daß offenbar ein Teil der Arbeitslosen erst nach längerer 
Arbeitslosigkeit bereit ist, hinsichtlich ihres Berufes Konzes-
sionen zu machen. Insofern verwundert nicht, daß die auf ei-
nen anderen Beruf vermittelten Arbeitslosen im Durchschnitt 
2,8 Monate arbeitslos waren, während diejenigen, die ihren 
Berufswunsch verwirklichen konnten, im Durchschnitt nur 
2,3 Monate im Bestand verblieben. 

In dem Zeitraum der Stichprobe waren die Vermittlungsstel-
len in den großen Arbeitsämtern in berufsfachlicher Hinsicht 
wesentlich feiner untergliedert als in kleinen Ämtern oder in 
den Nebenstellen. Betreut ein Vermittler aber größere Be-
rufsbereiche, dann sind aufgrund der größeren Transparenz 
Flexibilitätsvorgänge wahrscheinlicher. Tabelle 4 weist dann 
auch für kleine Hauptämter mit 10 oder weniger Vermitt-
lungsstellen und für Nebenämter deutlich höhere Flexibili-
tätsquoten aus als für die großen Hauptämter. Da in den klei-
nen Ämtern auch die Vermittlungsquoten höher sind, besteht 
in einer Verbesserung der Transparenz zwischen den Ver-
mittlungsstellen offenbar noch Handlungsspielraum für die 
Politik der Bundesanstalt für Arbeit. Es sollte mit Hilfe späte-
rer Erhebungen überprüft werden, ob die inzwischen erfolgte 
Umorganisation der Vermittlungsstellen die berufliche Flexi-
bilität und damit auch die Vermittlungsergebnisse in großen 
Ämtern verbessert hat. 

6) Ähnliche Ergebnisse findet man auch schon bei Hofbauer, H., P. König, 
a.a.O., S. 44. 
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Die Abgangsstichprobe der Arbeitslosen macht jetzt auf der 
Arbeitskräfteseite weitere Analysen über die berufliche Mo-
bilitätsbereitschaft möglich: Für einen Teil der im Untersu-
chungszeitraum abgegangenen Arbeitslosen (hauptsächlich 
die vermittelten Arbeitslosen) konnte auf den Karteikarten 
der letzte, vor der Arbeitslosigkeit ausgeübte Beruf, der bei 
der Arbeitslosigkeitsmeldung geäußerte Berufswunsch und 
der seit der Wiedereinstellung ausgeübte Beruf ermittelt wer-
den. In Ergänzung zu den oben gefundenen Ergebnissen kann 

damit vor allem noch der letzte ausgeübte Beruf mit dem ei-
gentlichen Berufswunsch und dem künftigen Beruf vergli-
chen werden. Im übrigen können jetzt auf Arbeitslose bezo-
gene korrekte Mobilitätsraten bestimmt werden, die im Un-
terschied zu den vorher berechneten Flexibilitätsraten die 
Anpassungsvorgänge sowohl auf der Arbeitsplatz- als auch 
auf der Arbeitskraftseite berücksichtigen. 

In Tabelle 5 sind verschiedene Ubereinstimmungsraten für 
die drei Berufsstationen der Arbeitslosen nach wichtigen per-
sönlichen Merkmalen zusammengestellt. Aus Spalte 4 der 
Tabelle ergibt sich für alle Arbeitslosen auf der Basis der zwei-
stelligen Berufskennziffern eine Mobilitätsrate von 41,3%. 
Berücksichtigt man, daß der künftige Beruf des Arbeitslosen 
bei etwa 7% der offenen Stellen von der ursprünglichen be-
rufsfachlichen Einordnung der offenen Stellen abweicht, 
dann stimmt dieses Ergebnis größenordnungsmäßig sehr gut 
mit dem aus der Offenen-Stellen-Analyse überein. Diese Ge-
samtmobilitätsrate sinkt um 4,4%-Punkte, wenn man dieje-
nigen Arbeitslosen nicht einbezieht, die sich gegenüber ihrem 
letzten ausgeübten Beruf eigentlich verändern wollten, dann 
aber doch in diesen Beruf vermittelt wurden (Spalte 3). Auf-
schlußreich sind auch die Ergebnisse in Spalte 2 und Spalte 6 
der Tabelle, wonach nur bei gut der Hälfte der Arbeitslosen 
zuletzt ausgeübter, gewünschter und künftiger Beruf über-
einstimmen, in 10% der Fälle aber keine der drei Kennzif- 
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fern8). Im übrigen bestätigt die Tabelle die auch schon bei den 
offenen Stellen festgestellte größere Mobilität bei Männern, 
geringere Mobilität bei zunehmender Qualifikation mit der 
Ausnahme, daß Arbeitslose mit Fachhochschul- und Hoch-
schulbildung eine geringfügig höhere Mobilität zeigen als 
Arbeitslose mit Berufsfach- und Faschschulabschlüssen. Da-
bei fällt auf, daß Arbeitslose mit Fachhochschul- oder Hoch-
schulabschluß überdurchschnittlich oft versuchen, ihren Be-
ruf zu wechseln, aber dann doch wieder in den ursprünglich 
ausgeübten Beruf zurückkehren (Differenz der Spalten 3 und 
4). Auf die qualifikationsbedingten Unterschiede dürfte dann 
auch die höhere Mobilität bei Ausländern zurückzuführen 
sein. Verständlicherweise deutlich geringere Mobilität weist 
dagegen die Gruppe der 55- bis 65jährigen auf, während die 
unter 25jährigen ohne Berufsausbildung die größte Mobili-
tätsrate haben. In dieser Altersgruppe wirkt sich die fehlende 
Berufsausbildung besonders stark aus. Mit überdurchschnitt-
licher beruflicher Mobilität versuchen offenbar die gesund-
heitlich eingeschränkten Arbeitslosen ihre möglicherweise 
geminderten Vermittlungschancen auszugleichen. Weitere 
Einzelergebnisse können Tabelle 5 entnommen werden. 

4. Anforderungen der Arbeitgeber 

4.1 Ausbildung 
Offene Stellen, für die eine abgeschlossene Berufsausbildung 
gefordert wird, benötigen wesentlich mehr Zeit zur Beset-
zung als Stellen, für die die Berufsausbildung potentieller Be-
werber unerheblich ist9). Im Zeitraum der Stichprobe war 
dies – wie die Zahl der Vermittlungsvorschläge zeigte – weni-
ger auf genügend geeignete Bewerber als vielmehr auf die der-
artigen Stellen immanenten langwierigen Besetzungsabläufe 
zurückzuführen, in jüngster Zeit mehren sich aber auf der 
Auftraggeberseite Stimmen, die einen Mangel an Fachkräften 
konstatieren. Insofern ist es auch für die heutige Situation auf- 

und gleichwertige Ausbildungsabschlüsse“ beschränkt blei-
ben: Insgesamt ergab die kombinierte Offene-Stellen-
/Arbeitslosen-Datei, daß 12,7% der Stellen, für die eine 
Lehre oder ähnliche Ausbildung gefordert wurde, von Be-
werbern ohne derartige Abschlüsse besetzt wurde (vgl. Ta-
belle 6). Diese Quote vergrößert sich auf 16,8%, wenn man 
die Stellen, bei denen zumindestens ,,Anlernung“ gefordert 
war, einbezieht. Weiterhin zeigt sich, daß sich die Arbeitge-
ber bei für Frauen vorgesehenen Stellen etwas weniger flexibel 
zeigen (müssen?) als bei Männern. Bleibt die Stelle längere 
Zeit unbesetzt, so sind sie eher bereit, sie durch einen formal 
nicht ausreichend qualifizierten Arbeitslosen zu besetzen. 
Speziell auf Facharbeiterstellen konnten zu 13,9% Arbeits-
lose ohne abgeschlossene Ausbildung vermittelt werden. Dies 
bedeutet nun aber nicht, daß ein großer Teil der Arbeitslosen 
sich hinsichtlich seiner beruflichen Stellung verbessert hätte: 
Bezogen auf die Gesamtzahl der auf »Arbeiter-Stellen« ver-
mittelten Arbeitslosen ohne Ausbildung waren dies nur 6%, 
während umgekehrt 24,7% der Stellen in Arbeiter-Berufen, 
für die keinerlei Ausbildung gefordert wurde, durch Arbeits-
lose mit abgeschlossener Ausbildung besetzt wurden. Per 
Saldo ist die Arbeitslosigkeit daher wohl für die Arbeitslosen 
mit einer Dequalifizierung verbunden. 

4.2 Geschlecht 
Fast völlig unflexibel zeigen sich die Arbeitgeber (und viel-
leicht auch die Arbeitslosen selbst) bei Stellen, die ausschließ-
lich für Männer bzw. für Frauen vorgesehen sind. Das wird 
schon daran deutlich, daß von den Auftraggebern nur knapp 
5 % der insgesamt untersuchten offenen Stellen als für Frauen 
und Männer gleichermaßen geeignet angesehen werden. Spe-
ziell diese Stellen werden dann allerdings auch zu etwa ⅔ 
durch Frauen besetzt. Aus arbeitsmarktpolitischer Sicht wäre 
es wünschenswert, wenn mehr Männer-Stellen durch Frauen 

  

 

  

schlußreich, festzustellen, wieviel derartige Stellen damals 
schon – und es spricht nichts dagegen, daß es heute nicht mehr 
sind – durch Arbeitslose ohne Ausbildung besetzt wurden. 
Da es in der Offenen-Stellen-Stichprobe zu wenig Stellen mit 
geforderter Fachschul- und Universitätsausbildung gibt, muß 
die Analyse auf die Qualifikation „Anlernung“ sowie „Lehre 

8) Nach der subjektiven Einstufung von  befragten Arbeitslosen 
(Bestandsstichprobe 1974/75) gaben damals 44% an, den Beruf nach ihrer 
Wiedereingliederung gewechselt zu haben. (Vgl. Brinkmann, Chr.; a.a.O., 
S.211) 

9) Vgl. dazu Cramer, U., R. Leupoldt, a.a.O., S.441. 

besetzt werden könnten. So wurde aber selbst bei Stellen mit 
überdurchschnittlich langer Laufzeit nur in 2,5% der Fälle 
verfahren. 

4.3 Alter 
Auf 29% der Karteikarten der im Untersuchungszeitraum 
abgegangenen offenen Stellen waren Mindestalters- und bei 
etwa 32% Höchstaltersangaben vermerkt. Die Arbeitgeber 
zeigten sich insofern sehr flexibel, als die letztlich eingestell- 
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ten Bewerber in knapp 14% der Fälle das angegebene 
Mindestalter und sogar in etwa 21 % der Fälle das vorgesehene 
Höchstalter unter- bzw. überschritten. Während jugendliche 
Arbeitslose in der Regel nur relativ kurz arbeitslos sind10), 
gehören gerade die älteren Arbeitslosen zu den Zielgruppen 
mit der längsten Arbeitslosigkeitsdauer, denen das besondere 
arbeitsmarktpolitische Interesse vor allem auch der Arbeits-
verwaltung gilt. Deshalb wurden die Höchstaltersangaben 
etwas genauer untersucht (vgl. Tabelle 7). Dabei ist zu be-
denken, daß bei Stellen ohne Höchstaltersangabe ja auch ein 
bestimmter Prozentsatz mit – beispielsweise über 40jährigen 
– besetzt wird, mit dem die Überschreitungsquote bei Stellen 
mit dieser Höchstaltersangabe verglichen werden muß. So 
wurden 10% der Stellen mit Höchstalter 45 Jahre mit über 
45jährigen besetzt, genau derselbe Prozentsatz für über 
45jährige ergab sich aber auch für die Stellen der Stichprobe, 
für die keine Höchstaltersangabe vermerkt war. So gesehen 
hat die Höchstaltersangabe 45 Jahre hinsichtlich des Alters 
der eingestellten Bewerber überhaupt keinen Erfolg gehabt 
und die 50-Jahre-Grenze sogar bewirkt, daß mehr (6,9%) 
über 50jährige Arbeitslose eingestellt wurden als in der Ver-
gleichsgruppe (5,2%). Geht man noch einen Schritt weiter 
und überprüft, ob Höchstaltersangaben einen Einfluß auf die 
(gesamte) Altersverteilung der eingestellten Bewerber haben, 
dann kommt man nach Anwendung des sog. U-Testes von 
Wilcoxon11) zu dem Ergebnis, daß das bei den stark genug be-
setzten Höchstaltersgrenzen 25, 40, 45 und 50 Jahre nur bei 
der 25-Jahre-Grenze in der von seiten der Auftraggeber ge-
wünschten Form der Fall war, während sich bei der Alters-
grenze 40 Jahre überhaupt kein signifikanter Einfluß nach-
weisen läßt und die Höchstaltersgrenzen 45 und 50 Jahre so-
gar jeweils eine Verschiebung der Altersverteilung zugunsten 
der Älteren bewirkt haben. 
Diese Ergebnisse machen deutlich, daß die Höchstaltersan-
gaben auf den Offenen-Stellen-Karteikarten wohl nicht viel 
Sinn haben, sie sollten jedenfalls nur auf ausdrücklichen 
Wunsch der Auftraggeber vermerkt werden, auf keinen Fall 
jedoch – etwa bei einem telefonischen Auftrag – vom Vermitt-
ler abgefragt werden. Wenn sie nicht ohnehin diesbezügliche 
Erfahrungen gemacht haben, sollten sich die Vermittler im 
übrigen nicht scheuen, auch ältere Bewerber vorzuschlagen. 

10) Vgl. dazu den Beitrag von F. Egle, W. Karr, und R. Leupoldt in diesem Heft. 
11) Der U-Test ist ein Signifikanz-Test für die Nullhypothese HO: Fx = Fy (d. h. 

die Altersverteilungen in den beiden Gesamtheiten sind gleich). Bei einem 
Signifikanzniveau von l % wird die Nullhypothese zugunsten der 
Alternativhypothese „die Verteilungsfunktion mit Höchstaltersgrenze steigt 
schneller an als die ohne Höchstaltersangabe“ verworfen, wenn der Wert der 
Testgröße größer als + 2,33 ist. Umgekehrt wird die Nullhypothese beim 
gleichen Signifikanzniveau zugunsten der Alternative „die Verteilungsfunk-
tion ohne Höchstaltersangabe steigt schneller an als die mit 
Höchstaltersangabe“ abgelehnt, wenn der Wert der Testgröße kleiner als – 
2,33 ist. 

12) Ende September 1977 lag bei 27% der gesundheitlich eingeschränkten 
Arbeitslosen eine anerkannte Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 
30% vor (vgl. Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit 1/1978 S. 
89). 

4.4 Gesundheit 
Bei knapp ⅔ der abgegangenen offenen Stellen wurden ur-
sprünglich Bewerber ohne gesundheitliche Einschränkungen 
verlangt, 16,2% dieser Stellen konnten dann aber doch durch 
behinderte Arbeitsuchende besetzt werden. Angesichts des 
sehr unscharfen Begriffs „gesundheitliche Einschränkung“ 
muß dies nicht sehr viel bedeuten, weil die meisten Arbeitslo-
sen mit gesundheitlichen Einschränkungen in ihrer Erwerbs-
fähigkeit zu weniger als 30% gemindert sind12) und derartige 
Einschränkungen für viele Stellen vermutlich gar nicht rele-
vant sind. Entsprechend schwach variiert die Konzessionsbe-
reitschaft hinsichtlich dieses Merkmals dann auch mit der 
Laufzeit der Stellen. 

4.5 Arbeitszeit 
Bei der Interpretation der Flexibilitätsergebnisse für die ei-
gentlich vorgesehene Arbeitszeit der Stellen ist zu beachten, 
daß hier im Unterschied zu den vorangegangenen Merkmalen 
dieses Abschnittes auf beiden Seiten Zugeständnisse gemacht 
werden können. Leider ermöglichen die Karteikarten keine 
Informationen darüber, ob beispielsweise ein Arbeitsloser 
mit Teilzeitwunsch, der auf eine Vollzeitstelle vermittelt 
wurde, hinterher tatsächlich ganztags arbeitet oder – bei An-
passung des Arbeitgebers – nur halbtags. Es fällt auf, daß nur 
sehr wenige Vollzeitstellen mit Teilzeitkräften besetzt werden 
(vgl. Tabelle 6), allerdings wird dieser Prozentsatz erheblich 
größer bei Stellen mit überdurchschnittlich langer Laufzeit. 
Berücksichtigt man, daß seit der Erhebung bereits 2½ Jahre 
vergangen sind, in denen die Laufzeit der Stellen im Durch-
schnitt beträchtlich anstieg, dann dürfte in diesem Punkt 
heute bei den Arbeitgebern größere Konzessionsbereitschaft 
bestehen. Erstaunlich ist, in wie hohem Maße Teilzeitstellen 
durch Arbeitslose mit Vollzeitwunsch besetzt werden. Wenn 
auch diese Quote in der Größenordnung von 50% (bezogen 
auf die offenen Stellen!) wegen der geringen Fallzahl von der-
artigen Stellen in der (kleineren) kombinierten Datei als nicht 
sehr gut gesichert gelten kann, so ist nicht auszuschließen, 
daß sich darunter einige – vor allem weibliche – Arbeitslose 
befinden, die den Wunsch nach Vollzeitarbeit nur deshalb 
äußern, weil sie befürchten, daß ihnen sonst das Arbeitslo-
sengeld gekürzt wird. Im übrigen ist der Wunsch nach Teil-
zeitarbeit bei arbeitslosen Frauen zumindest latent auch bei 
denjenigen vorhanden, die auf ihrer Karteikarte den Wunsch 
nach Vollzeitarbeit vermerken lassen. 

5. Zusammenfassung 
Die vorliegende Flexibilitätsanalyse über Karteikartenmerk-
male von Arbeitslosen und offenen Stellen läßt insgesamt ein 
erhebliches Ausmaß von Anpassungsvorgängen sowohl auf 
der Arbeitskraft- als auch auf der Arbeitsplatzseite erkennen. 
Angesichts des konjunkturellen Auftriebs vor allem im ver-
gangenen Jahr und der damit auch verbundenen leicht erhöh-
ten Anspannung auf dem Arbeitsmarkt spricht zudem nichts 
dafür, daß diese Vorgänge in der seit der Erhebung vergange-
nen Zeit an Bedeutung verloren haben. 
Der Arbeitsmarktbeobachter sollte diese Prozesse immer im 
Auge haben, wenn er die Strukturen von Arbeitslosen und of-
fenen Stellen vergleicht: Die Gegenüberstellung von Arbeits-
losen und offenen Stellen auf berufsfachlichen Teilarbeits-
märkten, für Wirtschaftszweige und bestimmte Stellenanfor- 
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derungen muß daher mit äußerster Vorsicht erfolgen und 
sollte nicht zu voreiligen arbeitsmarktpolitischen Schlußfol-
gerungen verleiten. Den Vermittler in den Ämtern sollten 
diese Ergebnisse ermutigen, den vorhandenen Spielraum ver-
stärkt zu nutzen und auch weiterhin Arbeitslose und offene 

Stellen zusammenzuführen, die nach einem ersten Blick 
auf die Karteikarten nicht ganz zueinander passen. Bei 
der Einführung der computerunterstützten 
Arbeitsvermittlung (CoArb) dürfen diese Spielräume 
zudem nicht eingeengt, sondern müssen konzeptionell 
berücksichtigt werden. 

124 MittAB 1/80

 


